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Stimmzettel für die Wahl der Mitarbeitervertretung 

 Mitarbeitervertretung 

 Sondervertretung 

       

Einrichtung  

  

am        

   

Kandidatenliste: 

 

Name, Vorname Dienststelle  

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

Bemerkungen auf dem Wahlzettel und das Ankreuzen von mehr Kandidatinnen/Kandidaten als zu wählen 
sind, machen den Stimmzettel ungültig (§ 11 Abs. 3 MAVO). 


